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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des 

                            Unternehmens 
 
1.1 Produktidentifikator 
 

 Handelsname: TargoFIX 1A 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, 
 von denen abgeraten wird Gemisches 
 

 Verwendung:    Acryl-Dichtstoff 
 Verwendungen, von denen abgeraten wird:  keine bekannt 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

 Targo Specialty Products AG 
 Postfach 152 
 CH-8932 Mettmenstetten 
 Tel.: 0041 (0) 44 767 1770 
 info@targo-ag.ch 
 

1.4  Notrufnummer, Notfallinformationsdienste / öffentliche Beratungsstelle: 
 

 CH: Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum:  Notfallnummer: 145 
 

 DE: Giftnotruf Berlin: 030 19240 
 AT: Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit: Notruf: Tel.: 01 406 43 43 
 

 BE: Antigifcentrum/Centre Antipoisons (Belgien), Notruf: 070 245 245 
 

 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 

 Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
           
                 GHS07 
 

 Eye Irrit. 2  H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

 STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG 
 R66-67:  Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können  
   Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:  
 Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen 
 Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung. 
 Klassifizierungssystem: 
 Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der 
 Fachliteratur und durch Firmenangaben. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 
 

 Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet. 
  

 Gefahrenpiktogramme GHS07 
 

 Signalwort: Achtung 
 

 Gefahrenhinweise 
 H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
  

 Sicherheitshinweise 
 P102  Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 P271  Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. 
 P210  Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. 
 P280  Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. 
 P302+P352  Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
 P304+P312  Bei Einatmen: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
 P305+P351+P338 Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
  spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
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 P313 Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 P301+P310 Bei Verschlucken: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
 P301+P330+P331 Bei Verschlucken: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
  

 Zusätzliche Angaben: 
 EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 
 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 PBT: Nicht anwendbar. 
 vPvB: Nicht anwendbar. 
 

 ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

 
3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische 
 

 Beschreibung: Acrylsäureester-Copolymer mit Füllstoffen und Zuschlagstoffen 
 

 Gefährliche Inhaltsstoffe: 
 CAS: 141-78-6  Ethylacetat        <25% 

 EINECS: 205-500-4  Xi R36;  F R11 
    R66-67 
     Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 
 CAS: 123-86-4   n-Butylaccetat       <10% 
 EINECS: 204-658-1 R10-66-67 
     Flam. Liq. 3, H226;  Eye Irrit. 2, STOT SE 3, H336 
 CAS: 125304-04-3  2-(2H-Benzothiazol-2-yl)-6-(dodecyl)-4-methylphenol  <  1% 

 ELINCS: 401-680-5    N R51/53 

       Aquatic Chronic 2, H 411 
 zusätzlicher Hinweis: 
 Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen. 
 

 ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

 nach Einatmen: 
 Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
 nach Hautkontakt: 

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 
 nach Augenkontakt: 

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
Auf Kontaklinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. 

 nach Verschlucken: 
 Viel Wasser trinken 
 Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzthilfe zuziehen. Verpackung oder Etikett vorzeigen. 
 

 ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
5.1 Löschmittel 
 

 Geeignete Löschmittel: 
CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder 
alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. 

 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 Besondere Schutzausrüstung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
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 ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen  
 anzuwendende Verfahren 
 Für ausreichende Lüftung sorgen. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
 Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
 Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
 Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
 

 ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung  
 Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Siehe Punkt 8: Persönliche Schutzausrüstung. 
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 Lagerung 
 

 Anforderung an Lagerräume und Behälter: Eindringen in den Boden sicher verhindern. 
 Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern. 
 Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung 
schützen. 

 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 

                    Schutzausrüstungen 
 

 Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: 
 Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 
 

8.1 Zu überwachende Parameter 
 

 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 
  

 141-78-6 Ethylacetat (< 25%) 
 AGW Langzeitwert: 1500 mg/m³, 400 ml/m³ 
 2(I);DFG, Y 
 123-86-4 n-Butylacetat (< 10%) 
 AGW Langzeitwert: 300 mg/m³, 62 ml/m³ 
 2(I);Y, AGS 
 Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 
 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
 

 Pesönliche Schutzausrüstung: 
 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
 Bei der Arbeit nicht essen und trinken. 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Vor den Pausen 
und bei Arbeitsende Hände waschen. 

 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
 Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz (Filter: ABEK). 
 Handschutz: Schutzhandschuhe. 

 

 Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
 Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 

Beim Umgang mit chemischen Produkten müssen immer chemikalienbeständige, undurchlässige und einer 
anerkannten Norm entsprechende Handschuhe getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung dies erfordert. 
Bezugsnummer EN 374. 

 z.B. Fluorkautschuk Viton oder z.B. Naturkautschuk Latex (Kurzzeitanwendung) 
 

 Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
 Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 
 Augenschutz: Schutzbrille. 
 Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 

 Allgemeine Angaben 
 Aussehen: 
 Form:       pastös 
 Farbe:       gemäß Produktbezeichnung 
 Geruch:       charakteristisch 
 Geruchsschwelle:     nicht bestimmt 
 Zustandsänderung Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht anwendbar  
 Siedepunkt/Siedebereich:    nicht anwendbar 
 Flammpunkt:       nicht bestimmt 
 
 Selbstentzündlichkeit:   Das Produkt ist nicht selbstentzündlich 
 Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die 
    Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich 
 Explosionsgrenzen: 
 untere:           2,1 Vol % (Ethylacetat) 
 obere:       11,5 Vol % (Ethylacetat) 
 Dichte bei 20 °C:      1,07 g/cm³ 
 Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:  unlöslich 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
 

10.1 Reaktivität 
 

10.2 Chemische Stabilität 
 Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:  
 Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Starke Erhitzung vermeiden 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 
 Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. siehe Punkt 5.3 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
 akute Toxizität: 
 Primäre Reizwirkung: 
 Bei Hautkontakt: Reizung der Haut und der Schleimhäute möglich 
 Bei Augenkontakt: Kann zu Reizungen führen 
 

 Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Einatmen konzentrierter Dämpfe sowie orale Aufnahme führen zu narkoseähnlichen Zuständen und zu 
Kopfschmerzen, Schwindel, etc. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
 
 Weitere ökologische Hinweise: 
 Allgemeine Hinweise: 
 Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung VwVwS): schwach wassergefährdend 
 Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 PBT:   nicht anwendbar. 
 vPvB: nicht anwendbar. 
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 Empfehlung: 
 Örtliche behördliche Vorschriften beachten. 

Material kann nach der Aushärtung zusammen mit dem Hausmüll oder den Gewerbeabfällen  
entsorgt werden. Unverbrauchtes Material (flüssig, pastös) ist als Sonderabfall zu entsorgen. 

 

 Verpackungen: 
 Empfehlung: 
 Restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung/Recycling zugeführt werden. Nicht 
 reinigungsfähige Verpackungen bzw. Verpackungen mit Restinhalten sind wie der Stoff zu entsorgen. 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
 

14.1 UN-Nummer 
 ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt 
  

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
 ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt 
 

14.3 Transportgefahrenklassen 
 ADR, ADN, IMDG, IATA: Klasse entfällt 
 

14.4 Verpackungsgruppe 
 ADR, IMDG, IATA entfällt 
 

14.5 Umweltgefahren: 
 Marine pollutant: nein 
 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender  nicht anwendbar 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des  
 MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code nicht anwendbar 
 

Transport/weitere Angaben: kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen 
 

UN "Model Regulation": - 

 
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
 Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
 

Nationale Vorschriften: 
 

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung VwVwS): schwach wassergefährdend. 
 

Angaben zum internationalen Registrierungsstatus: 
EINECS - Europe    gelistet  
AICS - Australia    gelistet  
DSL/NDSL - Canada   gelistet  
IECSC - China    gelistet  
ENCS - Japan     gelistet  
NZIoC - New Zealand    gelistet  
PICCS - Philippines    gelistet  
ECL/KECI - Korea  gelistet  
TSCA - USA  gelistet  
NECI - Taiwan  nicht gelistet 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 
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 ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
 

Relevante Sätze 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
R10 Entzündlich 
R11 Leichtentzündlich.  
R36 Reizt die Augen. 
R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.  
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. 
R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

 
 
 
 
 Abkürzungen und Akronyme: 
 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 
concerning theInternational Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 

IATA: International Air Transport Association 
 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2 
 

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 
 

Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 
 

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3 
 

Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2 
 
 
 
Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen 
beschreiben, sie dienen nicht dazu, bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen 
Stand unserer Kenntnisse. 
Haftung ausgeschlossen. 


